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Rechtsprechung zum öffentlichen Recht von Bund und Kantonen

Kündigung eines Volksschullehrers aufgrund
des zerstörten Vertrauensverhältnisses

Verwaltungsgericht Zürich, 4. Abteilung/4. Kammer, 14. März 2001, PB 2000.00029 Dr. Michael Merker
Rechtsanwalt

In schulpolitischen Belangen verbietet es die Treuepflicht
dem Lehrer nicht, sich kritisch zu geplanten Reformen zu
äussern. Eine darauf erfolgte Kündigung des Dienstver-
hältnisses vermag dem Erfordernis des sachlichen Grun-
des nicht zu genügen und begründet die Pflicht des
Gemeinwesens zur Entrichtung einer Abfindung.

1. Sachverhalt
Seit dem 1. Mai 1977 unter-
richtete A an der Oberstufe X
als Real- bzw. Sekundarlehrer.
Am 14. Februar 2000 sprach
das Volksschulamt X – auf
Antrag der Schulpflege X –
die Kündigung des Dienstver-
hältnisses auf den 15. August
2000 aus. In der Begründung
des Kündigungsantrags an das
Volksschulamt X macht die
Schulpflege geltend, das Ver-
trauen für eine positive
Zusammenarbeit mit A sei
massiv gestört und es seien
keinerlei Anzeichen zu erken-
nen, die für eine Beilegung
des Konflikts sprechen.

Ursache für den Streit war
die geplante Oberstufenre-

form. Im Rahmen einer Infor-
mationsveranstaltung hat sich
A, entgegen den Anordnun-
gen der Schulpflege X, mit
einem polemischen Votum
gegen die geplanten Refor-
men ausgesprochen. In der
selben Sache hat A zudem
einen Leserbrief verfasst,
obschon er im Vorfeld wieder-
holt zu einer besseren Zusam-
menarbeit aufgefordert wor-
den war. Schliesslich habe sich
A von Anfang an gegen das
neue Lehrerqualifikationssys-
tem gewehrt und vermehrt
sein Misstrauen gegenüber
der Schulpflege X zum Aus-
druck gebracht. Eine kon-
struktive Zusammenarbeit sei
nicht mehr möglich gewesen

und das Vertrauen deshalb
erschüttert. Die Schulpflege X
befürchtete, dass A den Team-
geist und den Zusammenhalt
des Oberstufenteams nicht
fördere, sondern nur auf seine
altersbedingten Privilegien
bedacht sei. 

Nach Aussprechung der
Kündigung durch das Volks-
schulamt X hat A innert der
zehntägigen Frist eine
Begründung verlangt, welcher
das Volksschulamt X mit Ver-
fügung vom 22. März 2000
nachgekommen ist. Gegen
die Kündigung erhob A am 3.
Oktober 2000 Rekurs bei der
Bildungsdirektion. Diese
sprach A eine Abfindung von
10 Monatslöhnen wegen
unverschuldeter Auflösung
des Dienstverhältnisses sowie
eine Parteientschädigung von
Fr. 1000.– zu. Sowohl A als
auch die Schulgemeinde X
erhoben gegen diesen Rekurs-
entscheid Beschwerde. A
beantragte unter anderem die

Feststellung, dass die Kündi-
gung missbräuchlich und
sachlich nicht gerechtfertigt
sei, weshalb ihm eine ange-
messene Entschädigung sowie
eine Abfindung auszurichten
ist. Im Weiteren sei die von
der Vorinstanz zugesprochene
Prozessentschädigung ange-
messen zu erhöhen. Die
Schulgemeinde X beantragte
im Gegenzug am 29. Januar
2001 die Aufhebung der
angefochtenen Verfügung
und Rückweisung an die Vor-
instanz mit dem Ziel, keine
Abfindung ausrichten zu
müssen.

2. Aus den Erwägungen 
a. Anwendbares Recht
Das Verwaltungsgericht führt
aus, dass die Vorinstanz in
ihrer Begründung zu Unrecht
von der Anwendbarkeit der
Kündigungsschutzbestim-
mungen des Personalgesetzes
ausgegangen ist. Wie § 1 Abs.
2 des Personalgesetzes (PG) zu
entnehmen ist, fallen Volks-
schullehrkräfte nicht in den
Anwendungsbereich des PG.
Zudem waren weder zum
Zeitpunkt der Kündigung
noch bei Auflösung des
Dienstverhältnisses am 15.
August 2000 die entsprechen-
den Bestimmungen des Perso-
nalgesetzes in Kraft. Vielmehr
ist für den vorliegenden Sach-
verhalt § 29 des Lehrerperso-
nalgesetzes (LPG) einschlägig.
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Aufgrund dieser eindeutigen
und lückenlosen Übergangs-
bestimmung, verbietet sich
das Abstellen auf die in § 18
PG statuierten Kündigungs-
schutzbestimmungen. Eine
Schlechterstellung des A
gegenüber dem übrigen
Staatspersonal muss dadurch
aber nicht befürchtet werden.
Schliesslich bedeutet die
Nichtanwendung des § 18 PG
nicht, dass bisher gewählte
Lehrerkräfte keinen Kündi-
gungsschutz beanspruchen
dürften. Ein angemessener
Kündigungsschutz ergibt sich
bereits aus den verfassungs-
rechtlichen Grundprinzipien
(Willkürverbot, Verhältnis-
mässigkeit oder Treu und
Glauben), an die der Staat als
öffentlichrechtlicher Arbeit-
geber gebunden ist.

b. Begründung 
der Kündigung

In seiner Rechtsprechung ver-
tritt das Verwaltungsgericht
den Standpunkt, dass bei
einer ordentlichen Kündi-
gung nicht allzu strenge
Anforderungen an die
Gewährung des rechtlichen
Gehörs gestellt werden dürf-
ten. Schliesslich werden der
entlassenen Person bei einer
ordentlichen Kündigung –
anders als im Disziplinarver-
fahren – keine schuldhaften
Pflichtverletzungen vorge-
worfen. Vor diesem Hinter-
grund genügt es, wenn der
betroffenen Person eine nega-
tive Leistungsbeurteilung
eröffnet wird und ihr Gele-
genheit zur Stellungnahme
gegeben wird. Im vorliegen-
den Fall wurden die vom Ver-
waltungsgericht entwickelten
Anforderungen ohne weiteres
erfüllt. Zum einen wurde dem
Volksschullehrer A Einsicht in
seine, mit der Kündigung
zusammenhängenden, Akten

gewährt; zum anderen wurde
ihm am 1. Februar 2000 die
Möglichkeit eingeräumt, sich
vor der Schulpflege zu den
Vorwürfen zu äussern. 

Die Anforderungen zur
Begründung einer Kündigung
richten sich im vorliegenden
Fall nach § 10 Abs. 2 des Ver-
waltungsrechtpflegegesetzes
(VRG). Allgemeine Regeln
betreffend die Ausführlichkeit
der Begründung gibt es nicht.
Vielmehr richten sich die
Anforderungen nach den
Umständen des Einzelfalles.
Als angemessen gilt eine
Begründung, wenn sie so
abgefasst ist, dass sich der
Betroffene über die Tragweite
des Entscheids Rechenschaft zu
geben und allenfalls in voller
Kenntnis der Gründe ein
Rechtsmittel zu ergreifen ver-
mag. Konkret: In der Begrün-
dung muss kurz auf die Über-
legungen, welche die Behörde
zur Kündigung bewegten,
eingegangen werden.

In casu wurden die Anfor-
derungen mit der begründe-
ten Verfügung vom 22. März
2000 erfüllt. Die Behörde
führt aus, dass das Vertrauen
für eine weitere Zusammenar-
beit massiv gestört sei und kei-

nerlei Anhaltspunkte für eine
Besserung zu erkennen sind.
Eine solche zusammenfassen-
de Begründung erweist sich
als zulässig, wurden dem A
doch die geltend gemachten
Gründe bereits mündlich am
1. Februar 2000 vorgehalten.

c. Verfassungsrechtliche
Schranken als Kündigungs-
schutz

Wie bereits angedeutet, hat
sich der Staat als öffentlich-
rechtlicher Arbeitgeber bei
der Aussprechung einer Kün-
digung an gewisse verfas-
sungsrechtliche Schranken zu
halten. In materieller Hin-
sicht drängen sich insbeson-
dere das Willkürverbot sowie
die Grundsätze der Verhält-
nismässigkeit und von Treu
und Glauben auf. Will man
diese Grundsätze nicht verlet-
zen, so haben die Gründe, die
zur Kündigung Anlass gege-
ben haben, von einem gewis-
sen Gewicht zu sein. Bedeutet
die Weiterbeschäftigung des
Angestellten eine dem öffent-
lichen Interesse und einer gut
funktionierenden Verwaltung
widerstrebende Entschei-
dung, so ist eine Kündigung
hingegen auch unter dem

Blickwinkel der verfassungs-
rechtlichen Schranken nicht
weiter zu beanstanden.

Damit die Kündigung
nicht als ein Willkürakt
erscheint, müssen die vorge-
brachten Gründe sachlich und
vertretbar sein. Das Verhält-
nismässigkeitsprinzip besagt,
dass die Kündigung ein geeig-
netes und schonendes Mittel
zur Problemlösung sein soll,
welches auch nach Abwägung
der gegenseitigen Interessen
als gerechtfertigt erscheint.
Trotzdem: ein gewisser Er-
messensspielraum der verfü-
genden Behörde kann nicht
verhindert werden.

d. Vertrauensbruch?
Die Schulgemeinde X führt
richtig aus, dass eine tiefgrei-
fende Störung des Vertrauens-
verhältnisses zum Arbeitneh-
mer als hinreichender Grund
für die Kündigung gilt. Zu
betonen ist, dass es dabei
nicht bloss auf das subjektive
Empfinden der die Kündi-
gung aussprechenden Behör-
de ankommen darf. Der Ver-
trauensbruch muss auch für
einen Dritten nachvollziehbar
sein. Im Weiteren müssen
begründete Zweifel an der
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Vertrauenswürdigkeit oder
bezüglich der Loyalität zum
Arbeitgeber bestehen. Dabei
genügt nicht jede Kritik an
der vorgesetzten Behörde. Je
anspruchsvoller die dem Ange-
stellten übertragenen Aufgaben
sind, um so eher muss sich die
vorgesetzte Behörde von ihrem
Angestellten das nachdrückliche
Verfechten abweichender
Standpunkte oder das kritische
Hinterfragen ihrer Anordnun-
gen gefallen lassen. Dies gilt ins-
besondere im Schulwesen, wo
der Lehrperson als pädagogi-
scher Fachkraft eine in der
Regel aus Laien zusammenge-
setzte Behörde vorgesetzt ist. 

Die dem Beschwerdefüh-
rer vorgehaltenen Vorkomm-
nisse reichen nicht aus, die
Kündigung als sachlich
gerechtfertigt erscheinen zu
lassen. 

Bis heute hat es das Volks-
schulamt X unterlassen darzu-
legen, inwiefern A für den
Konflikt bezüglich der Ober-
stufenreform verantwortlich
gemacht werden kann. Dass A
sich, entgegen der Weisung
des Kollegiums, an einer
Informationsveranstaltung
gegen die Reformen geäussert
hat und entgegen der Wei-
sung der Schulpflege einen
Leserbrief verfasst hat, vermag
eine Kündigung noch nicht
zu rechtfertigen. Auch seine
kritische Einstellung gegen-
über dem Lehrerqualifikati-

onssystem ändert daran
nichts.

Die Tatsachen, dass A den
Neuerungen im Schulwesen
nicht offen gegenüber stand
und es häufiger zu «Gehässig-
keiten» gekommen ist zeigen
zwar, dass sich der Umgang
mit A nicht immer einfach
gestaltete; seine Vertrauens-
würdigkeit als Lehrer und seine
Loyalität der Schule gegenüber
werden dadurch aber nicht in
Frage gestellt. Der Wunsch,
sich von einem schwierigen
Mitarbeiter zu trennen, kann
unter Umständen ein sachli-
cher Grund für eine Kündi-
gung sein. Im Falle des A
genügen die Vorkommnisse
aber nicht. In seinen 23
Dienstjahren hat sich A hin-
sichtlich seiner Schulführung
keinerlei Vorwürfe zu Schul-
den kommen lassen. Die aus-
gesprochene Kündigung er-
weist sich als unverhältnis-
mässig. Folglich hat das 
Gemeinwesen dem A eine

Entschädigung gemäss § 80
Abs. 2 VRG zu entrichten. 

e. Pönaler Charakter der
Abfindung

Sinn und Zweck der Abfin-
dung ist, leichtfertige Kündi-
gungen zu verhindern. Auf-
grund dieses pönalen Charak-
ters der zu leistenden Abfin-
dung geht die Schulgemeinde
X in der Annahme fehl, dass
dem A wegen seiner Neuan-
stellung bei der Gemeinde Z
keine Abfindung zusteht.
Neben den Aspekten der lan-
gen Dienstzeit, dem langjähri-
gen schulpolitischen Engage-
ment und der durch die erho-
benen Vorwürfe erlittenen
Kränkung muss aber der Fakt
der neuen Arbeitsstelle als
betragsmindernder Umstand
berücksichtigt werden. Dabei
liegt eine Abfindung in der
Höhe von 10 Monatslöhnen
durchaus im Bereich des Ver-
tretbaren. Weitere Entschädi-
gungen drängen sich bei gege-

bener Sachverhaltslage nicht
auf. Insbesondere fehlt es zur
Entrichtung einer Entschädi-
gung an der missbräuchlichen
Natur der Kündigung (eine
ungerechtfertigte Kündigung
darf nicht mit einer miss-
bräuchlichen Kündigung ver-
wechselt werden). 

Im Ergebnis wird die
Beschwerde der Schulgemein-
de X vollumfänglich abgewie-
sen. Die Beschwerde des A
wird teilweise gutgeheissen
und das Verwaltungsgericht
stellt fest, dass die Kündigung
nicht gerechtfertigt war und
die Parteientschädigung für
das Rekursverfahren wird auf
Fr. 3000.– erhöht.

3. Bemerkungen
a. Vorliegen eines sachlichen

Kündigungsgrundes
Wie das Urteil zeigt, müssen
auch bei einer ordentlichen
Kündigung des Angestellten-
verhältnisses durch die Behör-
de sachliche Gründe vorlie-
gen. Den Begriff des sachli-
chen Grundes zu umschrei-
ben fällt in der Praxis sehr
schwer und lässt stets einen
gewissen Ermessensspielraum
der Behörde zu, was eine
pflichtgemässe Ausübung der
Rechte nicht immer einfach
gestaltet. Das Erfordernis
eines sachlichen Kündigungs-
grundes bedeutet aber nicht,
dass die beim Dienstnehmer
liegenden Gründe so gravie-
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rend sein müssen, dass sie
Anlass zu einer Disziplinar-
massnahme geben könnten.
Objektive Gründe, wie
gesundheitliche Probleme,
charakterliche Mängel oder
Verhaltensweisen, welche die
Vertrauenswürdigkeit beein-
flussen, können den Tatbe-
stand des sachlichen Grundes
durchaus erfüllen. Wie das
Verwaltungsgericht in seiner
Begründung ausführt, werden
die Anforderungen an die
Begründung der Kündigung
bei einer längeren Anstel-
lungsdauer höher angesetzt als
bei Dienstverhältnissen, wel-
che noch nicht lange dauern.
Vor diesem Hintergrund ist
zu begrüssen, dass die 23-jäh-
rige Dienstdauer des A bei der
Würdigung des Kündigungs-
grundes berücksichtigt wurde
und im Ergebnis zu Gunsten
des Volksschullehrers heran-
gezogen wurde. 

b. Verhalten des A im Lichte
der Treuepflicht

Unter der Treuepflicht wird
die allgemeine, d. h. die spe-
ziellen Berufspflichten subsidi-
är ergänzende oder sie umfas-
sende, sich auch auf das ausser-
dienstliche Verhalten erstre-
ckende Pflicht des Dienstneh-
mers zur Zurückhaltung mit
Meinungsäusserungen, Hand-
lungen und Verhaltensweisen,
die dem Ansehen des Gemein-
wesens schädlich sein könnten,
verstanden. Aufgrund des
besonderen Rechtsverhältnis-
ses, in dem ein öffentlich-
rechtlicher Angestellter zum
Gemeinwesen steht, ergeben
sich für den Dienstnehmer
gewisse Einschränkungen in
der Ausübung seiner Grund-
rechte. 

Dieser Treuepflicht darf
sich auch ein im öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis
stehender Volksschullehrer

nicht entziehen. Jedoch
erfährt die Treuepflicht eines
Volksschullehrers eine beson-
dere Färbung, da seine Stel-
lung nur beschränkt mit jener
von öffentlichen Bediensteten
innerhalb der Hierarchie der
Zentralverwaltung vergleich-
bar ist. Mit Blick auf die Vor-
bildsfunktion, welche dem
Lehrer zukommt, drängt sich
insbesondere die Frage auf,
wie weit ihm die Treuepflicht
auch im ausserdienstlichen
Verhalten Grenzen setzt.

Welche Beschränkungen
sich aus der Treupflicht für das
Verhalten ausserhalb des
Dienstes ergeben, bestimmt
sich aufgrund der Anforde-
rungen, welche an das einzel-
ne Amt gestellt werden. Unter
dem Aspekt der Treuepflicht
kann das ausserdienstliche
Verhalten dann nicht ausser
Acht gelassen werden, wenn es
negative Auswirkungen auf
das vom Bediensteten beklei-
dete Amt, insbesondere das
Ansehen und die Glaubwür-
digkeit der Verwaltung, hat. 

c. Gedanke des mitdenkenden
Gehorsams

In diesem Sinne wurde das
Verhalten des A zu Recht
nicht als Verstoss gegen die
Treuepflicht interpretiert, hat
sein Verhalten die ordnungs-
gemässe Aufgabenerfüllung
als Lehrer doch nie in Frage
gestellt.

Im Bereich schulpoliti-
scher Belange verbietet die
Treuepflicht dem Lehrer
nicht, sich ausserhalb des
Unterrichts für die Änderung
von Schulkonzepten oder
Lehrplänen einzusetzen.
Trotzdem hat der Lehrer Kri-
tik, die sich auf die vorgesetz-
te Behörde bezieht, zurück-
haltend auszuüben. Grund-
sätzlich aber gilt, dass der
Angestellte in seiner Kritik an
der Politik seiner vorgesetzten
Behörde durch das Meinungs-
äusserungsrecht geschützt
wird. Die Aussagen des A an
der Oberstufenreform oder
am System des Lehrerqualifi-
kationssystems dürfen nicht
als Verletzung seiner Treue-
pflicht qualifiziert werden.
Letztlich liegt es auch im
Interesse eines liberaldemo-
kratischen Rechtsstaates, dass
sich die Lehrer, als fachkundi-
ge und erfahrene Personen,
bei der Richtungsweisung
schulpolitischer Belange mit-
wirken und ihre Ideen in den
Reformprozess einfliessen las-
sen. Die Ansicht der Schul-
pflege X, das Verhalten des A
rufe einen erheblichen Ver-
trauensbruch hervor, geht
daher falsch. Im Gegenteil;
die einem Volksschullehrer
übertragene Verantwortlich-
keit bringt es mit sich, dass
abweichende Meinungen
oder kritisches Hinterfragen
schulpolitischer Anordnun-

gen zu einem gewissen Grad
hinzunehmen sind. Indem
sich A nicht blind an die Wei-
sungen der vorgesetzten
Behörde hielt, unterstützt er
mit seinem Verhalten den
Gedanken des mitdenkenden
Gehorsams (im Gegenteil
zum bedingungslosen Gehor-
sam). Die Persönlichkeit des
Einzelnen darf nicht über
Weisungen der vorgesetzten
Behörde untergraben werden.
In diesem Sinne hat das Ver-
waltungsgericht richtig
erkannt, dass die Kündigung
des Dienstverhältnisses zu A
unverhältnismässig war und
sein Verhalten, auch wenn es
nicht im Sinne der Schulpfle-
ge X war, kein begründetes
Verhalten für eine Kündigung
darstellt. 

Erfreulich wenn auch
erstaunlich ist die Höhe der
zugesprochenen Entschädi-
gung. Sie ist geeignet, leicht-
fertige Kündigungen zu ver-
hindern und das eigentliche
«billige» Freikaufen vom Feh-
len sachlicher Kündigungs-
gründe zu unterbinden; Ent-
schädigungen in der Höhe
von bloss ein oder zwei
Monatslöhnen erreichen die-
sen Zweck nämlich nicht.

Dr. Michael Merker


